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Die Einwohnergemeinde Solothurn unterbreitet dem Regierungs—

rat die Abänderung des~

Zuchwilerstrasget? zur Genehmigung,

Der abgeänderte Bebauungsplan sieht die Streichung der Sand-~

mattstrasse zwischen dem Höhenweg und der Wassergasse aus dem allge—

( meinen Bebauungsplan vor, welcher mit RRP Nr.2593 vorn 21. Juni 1938
genehmigt wurde, Diese Korrektur erfolgt auf das Begehren der Trans—

portunternehmung Gebr. Wyss AG,, Solothurn, weil diese Firma ge

zwungen ist, ai~ØRauinnot eine neue Autohalle auf dem Areal ostlich an

schliessend an~±e bestehenden Gebäude zu erstellen. Die Sandmatt—

strasse ist heute von der Abzweigung ab Biberiststrasse bis Schloss—

weg ausgebaut, Das Teilstück zwischen Schlossweg und der Wassergasse

über GB Solothurn Nr. l8l6~ Gebr. Wyss AG,, ist noch nicht erstellt.

Da dieses einerseits nur für die bauliche Brschliessung des erwähnten

Grundstückes Nr. 1816 vorgesehen ist und anderseits der Grundeigen—

ttimer das ~betr, Areal für seine eigenen Zwecke überbauen will, ist die

Ausführung dieses Teilstückes nicht mehr notwendig und kann aus dem

Plan gestrichen werden. Mit dieser Losung wird eine rationelle Organi

sierung des ganzen Betriebes ermöglicht, Die öffentliche Planauf—

lage erfolgte im Amtsblatt Nr. 23 vom 8, Juni 1962. Einsprachen sind

keine erhoben worden, Da es,sich nur um eine Abänderung eines be

stehenden, rechtsgültigen Bebauungsplanes handelt, war gemäss § 15

des kantonalen Baugesetzes der Gemeinderat für die P1angenehmL~mg

zuständig. Diese erfolgte in der Sitzung des Rates vom 9. November

1962.

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt, Materiell

sind auch keine Bemerkungen anzubringen,
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Es wird

beschloss~en:

Dem abgeänderten allgemeinen Bebauungsplan Sandmattstrasse—

Zuchwilerstrasse, welcher die Streichung des enthaltenen Strassen—

teilstückes Sandmattstrasse zwischen dem Schicesweg und der Wasser—

gasse über GB Solothurn Nr. 1816 vorsieht, wird die Genehmigung

erteilt.

G-enehmigungsgebiiIir Fr. 24v——

Pub±~ka~ion~kost~n Fr. l4~——

Total Fr. 38~—— (Im Kontokorrent ‘mit der Ge
meinde Solothurn zuver—
rechnen) (St. Nr. 127)

Der Staatsschreib~r:

1

Bau—Departement (4)
•Kant.Höchbauamt (2)
Kant, Tiefbauamt (2)
Jur. Sekretär des Bau—Departementes (2)

~~Planungssteile (2), mit 1 gen. flah und Äkten
Krejsbauamt 1, So.lothurn
Kant, Finanzverwaltung (2)
Ammannamt der Stadt Solothurn
Stadtbauamt Solothurn
Baukommission der Stadt Solothurn
Amtsblatt (Publikation des Dispositivs)


